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EINLEITUNG.
D ie nachfolgende Darstellung hat sich zur Aufgabe gesetzt,

das eigentümliche Wesen der österreichischen Kriegsregierung
anschaulich zu machen. Dies soll in der Weise geschehen, daß
die Regierung sowohl als politisches Organ, als Träger und Aus*
druck einer bestimmten Auffassung vom Wesen des Österreichs
sehen Staates sowie einer bestimmten politischen Willensrich*
tung, wie auch als oberstes administratives Organ, als Leiter
der staatlichen Verwaltung des österreichischen Gesamtstaates
ins Auge gefaßt wird. In beiden Fällen aber wird hier die
Regierung im Grunde genommen ausschließlich als Kriegs*
regierung in Betracht gezogen: es ist beabsichtigt zu zeigen,
wie die altösterreichische Regierung ihre Aufgabe, die öffent*
liehe Gewalt während des Krieges auszuüben, aufgefaßt und
durchgeführt hat. Allerdings, bei der eigentümlichen Gestalt,
welche die politischen Zustände in Österreich schon vor dem
Kriege angenommen hatten, ist die Regierung in Wien nicht
nur Träger der vollziehenden Gewalt gewesen, sondern sie
hatte auch längst, praktisch genommen, die gesetzgebende Ge*
walt auf sich genommen, indem sie mittels der in der Ver*
fassung enthaltenen Bestimmung über die Notgesetzgebung
die jeweils unabweislichen gesetzgeberischen Bedürfnisse durch
kaiserliche Verordnungen auf solche Weise befriedigte. Vom
Augenblick des Kriegsausbruches an war die österreichische
Regierung entschlossen gewesen, dieses schon vor fast zwei
Dezennien in Österreich in Gebrauch gekommene Regierungs*
System auch während des Krieges beizubehalten, um so mehr,
als sie schon im Frühjahr 1914 den österreichischen Reichsrat
wegen neuerlichen Ausbruches obstruktiver Taktik bei den
slawischen Parteien heimgesendet hatte.

Die vorliegende Darstellung geht von dem Gedanken aus,
daß es zu den wichtigsten Aufgaben der Geschichtschreibung
über den Verlauf und das Wesen des Weltkrieges gehören muß,
die Einflüsse aufzuzeigen, welche der Krieg auf die politischen
Ideen und Bestrebungen der vielen miteinander im Kriege
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